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Das Protokoll zur Änderung des DBA 
Schweiz-Deutschland ist am 01. Januar 2026 
in Kraft getreten. Es umfasst Anpassungen 
an BEPS-Maßnahmen, Definitionen im 
öffentlichen Dienst und Regelungen zur 
Besteuerung von Ruhegehältern.  
Die Änderungen zu Art. 26 treten ab dem  
01. Januar 2027 in Kraft.
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Im Bundesgesetzblatt vom 23. Dezember 2025 
(BGBl. II 2025, Nr. 309) wurde das Inkrafttreten des 
Änderungsprotokolls zum Doppelbesteuerungsab-
kommen (DBA) zwischen Deutschland und der 
Schweiz zum 31. Dezember 2025 veröffentlicht. 
Die bereits im Jahr 2023 vereinbarten Änderungen 
sind somit grundsätzlich ab dem 1. Januar 2026, die 
Änderungen zu Artikel 26 (Verständigungsverfahren) 
ab dem 1. Januar 2027 anzuwenden.

Die Änderungen reflektieren die Ergebnisse der 
internationalen Bemühungen zur Bekämpfung 
von „Base Erosion and Profit Shifting“ (BEPS) und 
passen das Abkommen an die Entwicklungen im 
Musterabkommen der Organisation für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD -
Musterabkommen) sowie an die Abkommenspolitik 
der beiden Länder an.

Insbesondere im Bereich der Besteuerung von 
Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit ergeben 
sich einige Neuerungen, wie zum Beispiel bei der 
widerruflichen oder unwiderruflichen Freistellung 
von der Arbeitsausübung oder bei der Besteuerung 
von Abfindungen. 

Darüber hinaus wird das Protokoll um Inhalte 
verschiedener Konsultationsvereinbarungen er-
gänzt, die in der Vergangenheit von den zuständigen 
Behörden zur Beilegung von Schwierigkeiten oder 
Zweifeln bei der Auslegung oder Anwendung des 
Abkommens abgeschlossen wurden, insbesondere 
in Bezug auf die Grenzgängerregelung des Art. 15a 
DBA Schweiz.

Eine ausführliche Darstellung der Änderungen im 
Bereich der Besteuerung der nichtselbständigen 
Einkünfte, einschließlich der Grenzgängerregelung 
nach Art. 15a DBA Schweiz, finden Sie in unserem 
Newsletter-Artikel 10/2023.

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2023/10/gms-newsletter-oktober-2023-kpmg.pdf
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Fazit
Insbesondere bei der Besteuerung von Ab-
findungen und im Bereich der Grenzgänger-
besteuerung hält das geänderte DBA Schweiz 
einige klarstellende Regelungen im neu ge-
fassten Protokoll zum DBA Schweiz bereit. Die 
Übernahme beziehungsweise die Anpassung 
entsprechender BFH-Urteile und Konsultations
vereinbarungen aus der Vergangenheit in das 
neu gefasste Protokoll zum DBA Schweiz 
schafft in diesem Bereich Rechtssicherheit, da 
nunmehr auch Gerichte an diese Regelungen 
gebunden sind.
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